
Anwälte können dies schon im Vorfeld feststellen. Sie sind in
jeder Phase des Verfahrens bemüht, eine Einigung herzu-
stellen.
Wir klagen erst, wenn diese – das Gericht zunächst nicht
tangierenden – außergerichtlichen Bemühungen gescheitert
sind.
Tragen also Anwälte im Verfahren zum Streit erst bei, wie
viele offenbar meinen?
Zunächst: Der Streit an sich ist doch nicht in jedem Falle das
falsche Mittel. Herrschende Meinung heute scheint aber zu
sein, Streiten sei immer der falsche Weg. Jedes andere Mittel,
das zu einer Einigung führt, sei besser.
Ob nun Mediation, Cochemer Modell, gerichtliche (ich nenne
das bewusst nicht gerichts“nah“) Mediation oder was auch
immer: Ich meine, dass zunächst einmal die widerstreitenden
Interessen festgestellt und offen gelegt werden müssen, bevor
man darüber verhandelt. Jeder muss wissen, was er hergibt,
bevor er nachgibt.
Wird der Interessenwiderstreit von vornherein verteufelt, im
Keim erstickt und darf darüber nicht gesprochen werden, hat
auch die auf diesem Konsens beruhende Einigung keinen
Wert. Wir werden zufriedene Parteien, Eltern, Mandanten
dann nicht haben.
Eine „verordnete Gemeinsamkeit“ birgt immer die Gefahr der
Konfliktverschleppung. Das haben wir bereits anlässlich der
Kindschaftsrechtsreform im Hinblick auf die gemeinsame
elterliche Sorge als Regelfall diskutiert. Wir sehen heute, wie
sich der Streit der Eltern auf den Aufenthalt des Kindes bzw.
den Umgang mit dem Kind verstärkt verlagert hat.
Dieser Entwurf für eine „vereinfachte“ Ehescheidung lädt die
Eheleute jedoch geradezu ein, Konflikte unter den Tisch zu
kehren, um schnell und billig geschieden zu werden.
Diese Politik der „Belohnung“ von verordneten Einigungen
wird schief gehen. Schnelle Einigungen sind problematisch.
Sie führen zu späteren Streitigkeiten und werden die Belas-
tung der Gerichte nur zeitlich verschieben.

Unverarbeitet wird das empfundene Gerechtigkeitsdefizit
weiter an den Menschen nagen, weil das ausgesprochene oder
unausgesprochene Gebot „Du darfst nicht streiten!“ – mitt-
lerweile fast ein Synonym für schlechtes Benehmen – für eine
Verarbeitung der Konflikte nicht sorgen konnte.
Anwälte können verhandeln, vermitteln und viele beherrschen
auch die Mediation. Ihre berufliche Rolle verpflichtet sie aber,
einseitig dem Mandanten seine Interessenlage vor Augen zu
führen und erst dann mit ihm darüber zu sprechen, an welchen
Punkten ihm ein Nachgeben – auch emotional – möglich und
zumutbar ist. Dadurch werden Anwälte jedoch nicht zu „Streit-
hanseln“!
Um es ganz deutlich zu sagen: Wer Eheleute, Eltern etc. –
komme was da wolle – an einen gemeinsamen Tisch zwingen
will und hierbei auch noch insgeheim froh ist, dass sie ihre
Rechte und Interessen nicht kennen, weil gerade diese Unkennt-
nis ihre Einigungsbereitschaft befördern könnte, nur der kann
der Meinung sein: Kommt der Anwalt ins Spiel, gibt es Streit.
Wer aber autonome, ihre Rechte kennende Menschen auf glei-
cher Augenhöhe zu einer Vereinbarung führen will, der wird auf
eine anwaltliche Begleitung und eine einseitige Beratung jedes
Vertragspartners vor einer Einigung hohen Wert legen.
Auf diese elementare anwaltliche Aufgabe zu verzichten,
dürfte daher unserer Gerichtsbarkeit ebenso wie den daraus
hervorgehenden Entscheidungen und vor allem den Verglei-
chen und Einigungspapieren nicht eben dienlich sein. Ich
kann davor nur warnen, in unserem Bereich billige und
schnelle Sonderscheidungsverfahren ohne anwaltlichen Bei-
stand der Parteien einzuführen.
In leichter Abwandlung widme ich das nachfolgende Heine-
Gedicht den hier anwesenden Richtern:
„Tag und Nacht hab ich gerichtet
Und hab doch nichts ausgerichtet;
Bin in Harmonien geschwommen,
Und bin doch zu nichts gekommen.“

Aus der Arbeit des Gesch�ftsf�hrenden Ausschusses

Der Geschäftsführende Ausschuss tagte am 24./25.6.2005 in
Berlin und am 17./18.9.2005 in Bonn.
In den Sitzungen wurden letzte Vorbereitungen für die in der
Zeit vom 23.11.2005 bis 26.11.2005 in Lübeck anstehende
Mitgliederversammlung und Herbsttagung getroffen. Die Ta-
gung beginnt erstmalig am Donnerstagvormittag mit einem
Symposium zum neuen Familienrecht in Polen. Die Modera-
tion hat Rechtsanwältin Margarethe Fabricius-Brand über-
nommen, die zu diesem Zweck den Teilnehmern der Tagung

auch bereits die neue polnische Rechtslage in übersetzter
Form zur Verfügung stellen wird. Dies bedarf der Hervor-
hebung insbesondere deshalb, weil in einschlägigen Fach-
werken der neue Text noch nicht veröffentlicht ist.
Daran schließen sich die verschiedenen Workshops zu den
Schnittstellen an, mit denen der Familienanwalt täglich kon-
frontiert ist. Dass hier ein starker Praxisbezug gegeben ist,
zeigt sich an der bereits jetzt erfreulich hohen Zahl von
Anmeldungen.
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Die Veranstaltung wird hinsichtlich des Fachprogramms am
Samstagmorgen mit der aktuellen Stunde schließen. Nach der
derzeitigen Planung wird es hier um die gerade den im
Familienrecht tätigen Anwalt beschäftigende Frage des An-
waltszwangs im Entwurf eines neuen Familiengerichtsverfah-
rens gehen, wobei das Podium mit zwei kontrovers diskutie-
renden Teilnehmern und einem Moderator besetzt werden
soll.
Wie üblich schließt die Herbsttagung mit der Mitgliederver-
sammlung, die über die Umbenennung der Arbeitsgemein-
schaft (insoweit kann auf das Editorial in FF 2005, 209
verwiesen werden) abstimmen wird. Auch die Neuwahl des
Geschäftsführenden Ausschusses für die kommenden zwei
Jahre steht an.
Thema der Sitzungen war ferner die in der Zeit vom 28.8.2005
bis 3.9.2005 durchgeführte Fortbildungsveranstaltung in Saas
Fee. Diese hatte in diesem Jahr wieder eine erfreuliche Teil-
nehmerzahl von 30 Teilnehmern. Gedankt wurde den Teil-
nehmern ihre Anwesenheit mit geballter Fortbildung durch
Reinhard Wever und Rainer Glockner sowie durch bestes
Wetter. Die Veranstaltung, die in diesem Jahr wegen des
Familiengerichtstages zeitlich vorgezogen werden musste, ist
im kommenden Jahr wieder für Anfang September geplant.
Als Themen sollen neben dem Versorgungsausgleich die
Darstellung moderner Vermögensanlageformen sowie Ehe-
verträge mit den Schwerpunkten der vertraglichen Regelun-
gen zum Zugewinn- und zum Versorgungsausgleich sein.
Die regelmäßig im März stattfindende Fortbildungsveranstal-
tung in Warth wird sich mit den erb-, familien- und steuer-
rechtlichen Fragen rund um den Unternehmer beschäftigen.
Im kommenden Jahr wird die Veranstaltung erstmalig als
gemeinsame Fortbildungsveranstaltung der Arbeitsgemein-
schaft Familienrecht und der Arbeitsgemeinschaft Erbrecht
stattfinden. Auch für die im Jahre 2006 wieder stattfindende
Studienreise nach Griechenland wurden erste Vorbereitungen
getroffen. Die kommende Veranstaltung wird voraussichtlich
vom 31.5. bis zum 7.6.2006 auf Kos stattfinden. Zur weiteren
Planung der regelmäßigen größeren Veranstaltungen der Ar-
beitsgemeinschaft gehört natürlich auch die Vorbereitung auf
den DAT 2006 in der Zeit vom 24.5. bis zum 27.5.2006 in
Köln. Hier wird es auch im kommenden Jahr wieder zwei
1 1/2-stündige Veranstaltungen geben, und zwar einerseits
gemeinsam vorbereitet mit der Arbeitsgemeinschaft Erbrecht
sowie andererseits mit der Arbeitsgemeinschaft Sozialrecht.
Die endgültige Benennung der Themen wird bis November
2005 erfolgt sein. Zeitlich werden die Veranstaltungen am
26.5.2006 am Nachmittag zwischen 14:30 Uhr und 17:30 Uhr
angesiedelt sein. Hieran schließt sich der übliche Empfang der
Arbeitsgemeinschaft mit vielen Gästen an.

Der Geschäftsführende Ausschuss und der Schriftleiter der
FF, Rechtsanwalt Klaus Schnitzler, haben die weiteren Pla-
nungen der Zeitschrift erörtert. Insgesamt kann festgehalten
werden, dass sich die Zeitschrift, die im kommenden Jahr ihr
10-jähriges Jubiläum feiert, sowohl optisch als auch inhaltlich
stets weiterentwickelt hat und deshalb guten Zuspruch findet.
Sie wird zunehmend häufiger von der Rechtsprechung zitiert.
Ebenfalls mit Blick auf die Diskussionen in der Öffentlichkeit,
was denn eigentlich der im Familienrecht tätige Rechtsanwalt
macht und wofür der Laie diesen bei seiner „einvernehmlichen“
Scheidung benötigt, plant der Geschäftsführende Ausschuss die
Durchführung einer Imagekampagne, gezielt bezogen auf den
Anwalt/die Anwältin im Familienrecht. Zielgruppen sollen die
Öffentlichkeit ebenso wie die Politik sein. Der Geschäftsfüh-
rende Ausschuss ließ sich im Rahmen einer Präsentation durch
eine Werbeagentur darstellen, wie beispielsweise die Internet-
seite überarbeitet werden könnte, um gerade die vorgenannten
Zielgruppen besser zu erreichen. Weit vorangeschritten ist
inzwischen auch die Kooperation der Arbeitsgemeinschaft mit
dem Haufe Verlag, so dass zeitnah eine CD mit einer umfassen-
den familienrechtlichen Entscheidungssammlung und mit Ar-
beitshilfen im Familienrecht erscheinen wird, die für die Mit-
glieder der Arbeitsgemeinschaft zu vergünstigten Tarifen
erhältlich sein wird. Im Rahmen der im Jahre 2008 in Aachen
stattfindenden Europatage beabsichtigt die Arbeitsgemeinschaft
am 30./31.5.2008 eine 11/2-tägige Fortbildungsveranstaltung
durchzuführen, die sich sowohl mit den aktuellen Problemen
der ständig zunehmenden gemischt-nationalen Ehescheidungen
als auch mit möglichen rechtspolitischen Lösungen auseinander
setzen soll. Erste Planungen wurden bereits durch unseren
„Europa-Beauftragten“ RechtsanwaltHans-Walter Schmitz vor-
gelegt, der auch die weiteren Planungen vor Ort vorantreiben
wird.
Auch die weitere Fortbildung für das Jahr 2006 wurde geplant
und deren Abwicklung mit Frau Strack von conventionpart-
ners erörtert und fertig gestellt. So sind für das kommende
Jahr, gerade mit Blick auf die anstehende Änderung des RVG,
zwei Seminare ins Programm aufgenommen worden, und
zwar einerseits mit dem Referenten Michael Germ zum
Thema Planung, Controlling, Kalkulation in der Anwalts-
kanzlei, andererseits mit der Referentin Dipl.-Psych./Dipl.-
Soz. Ute Ulrich zum Thema „Über Honorare spricht man …
doch!“

Inge Saathoff,
Rechtsanwältin und Fachanwältin für Familienrecht,
Oldenburg
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